
#ST# Bundesbeschluss
über die Herabsetzung des Stimm- und Wahlrechtsalters
auf 18 Jahre

vom 5. Oktober 1990

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Prüfung einer parlamentarischen Initiative,
nach Einsicht in den Bericht einer Kommission des Nationalrates vom 30. Ja-
nuar 1990')
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom 28. Februar 19902),

beschliesst:

I

Artikel 74 Absatz 2 der Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 74 Abs. 2
2 Stimm- und wahlberechtigt bei solchen Abstimmungen und Wahlen sind alle
Schweizer und Schweizerinnen, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und
nicht nach dem Rechte des Bundes vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen sind.

II

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.

Nationalrat, 5. Oktober 1990 Ständerat, 5. Oktober 1990

Der Präsident: Ruffy Der Präsident: Cavelty
Der Protokollführer: Koehler Die Sekretärin: Huber
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